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Änderungsvorschläge der Verwaltung

§ 8

Ausschüsse nach Sondervorschriften

§ 8

Ausschüsse nach Sondervorschriften

(1) Der Jugendausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Stimmberechtigte Mitglieder
1 Vorsitzende/-r
8 ehrenamtliche Stadtratsmitglieder
3 Vertreter/-innen der Wohlfahrtsverbände
3 Vertreter/-innen des Stadtjugendringes

Beratende Mitglieder
die/der Jugendamtsleiter/-in
1 Jugend-, Familien- oder Vormundschaftsrichter/-in
1 Mitglied aus dem Bereich der Schule oder Schulverwaltung
1 Vertreter/-in des Arbeitsamtes
1 Vertreter/-in der Erziehungsberatung
die/der Gleichstellungsbeauftragte
1 Polizeibeamtin/Polizeibeamter
1 Vertreter/-in des Stadtjugendringes,
Vorsitzende/-r oder von ihr/ihm Beauftragte/-r
(sofern nicht schon als stimmberechtigte/-r Vertreter/-in)

1 Mitglied der Katholischen Kirche
1 Mitglied der Evangelischen Kirche
1 Mitglied der Evangelisch-Reformierten Kirche
1 Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde
1 Mitglied der Islamischen Glaubensgemeinschaft
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